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Le Conseil fédéral réprouva, dès le lendemain, le crime, dans un communiqué 
officiel rendu public. Il fit présenter ses condoléances, par un envoyé spécial, à la 
veuve de la victime.

L’auteur et le complice du crime furent acquittés par un jury régulièrement 
constitué d’après la législation du Canton de Vaud. Les jurés agirent dans la pléni
tude de leur indépendance, le Conseil fédéral n’ayant pas à intervenir dans les 
œuvres de la justice. Dès le lendemain de l’acquittement, le Conseil fédéral expul
sa le complice du meurtre, Polounine, sujet russe, du territoire de la Confédéra
tion. Le meurtrier lui-même, Conradi, était Suisse; il ne pouvait donc être l’objet 
d’une mesure semblable.

Le Gouvernement soviétique lança contre le Conseil fédéral des accusations 
outrageantes. (Voir à ce sujet les télégrammes des 18 mai et 8 juin 1923 de M. 
Tchitchérine, Commissaire du Peuple aux Affaires étrangères3.)

Le Conseil fédéral est prêt à renouer les relations de fait avec le Gouvernement 
des Soviets dès que celui-ci aura levé le boycottage ordonné et maintenu contre la 
Confédération. Quant à la reconnaissance de jure, elle ne saurait entrer en cause 
à l’heure actuelle, mais elle pourra faire l’objet de pourparlers directs dans les
quels devront être examinées toutes les questions connexes au moment opportun, 
lorsque les relations de fait auront été effectivement reprises.

Il semble que les deux parties auraient intérêt à ne plus évoquer l’affaire 
Worowsky. Si, cependant, le Gouvernement soviétique était d’un autre avis, le 
Conseil fédéral, qui a déjà réprouvé le crime perpétré sur le sol suisse, n’aurait pas 
de difficulté à renouveler l’expression de cette réprobation. Mais il va de soi que, 
dans ce cas, le Gouvernement des Soviets devrait, de son côté, rétracter formelle
ment ses accusations outrageantes.

Quant à une aide pécuniaire à accorder à la fille de M. Worowsky, il n’en sau
rait être question, aucune faute n’étant imputable aux Autorités Suisses.

Berne, le 8 janvier 1926.

3. Vgl. dazu die Protokolle der Bundesratssitzungen vom 19.5. und 11.6.1923  (E 1004 1/287).
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Das Direktionskomitee der schweizerischen Hilfs- und Kreditorengenossenschaft 
fü r  Russland1 an den Vorsteher des Politischen Departementes, G.Motta

S  Genf, 11. Januar 1926

Das Unterzeichnete Directionskomité der Schweiz. Hilfs- und Kreditorenge
nossenschaft für Russland hat in seiner Sitzung vom 9. Januar Kenntnis genom
men vom Berichte seines Präsidenten über sein Zusammentreffen mit Dr. Schön-

1. Für das Direktionskomitee der Secrusse unterschrieben H.Töndury, M .Naef, R.Julliard,
P. Moerikofer und E. Walch.
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feld (6. Dez.), mit Herrn Krestinski, dem russischen Botschafter in Berlin (12. 
Dez.) sowie über seine Unterredung mit Ihnen und mit Herrn Minister Dinichert 
(18. Dez.). Aus den ihm gemachten Mitteilungen sowie aus den neuesten Meldun
gen der soviet-russischen Presse (vgl. Iswestia vom 9. ds.) glaubt es schliessen zu 
dürfen, dass es den Russen ausserordentlich daran liegen würde, an den Vorarbei
ten für die Abrüstungskonferenz und späterhin an derselben selbst teilnehmen zu 
können und dass sie daher das Fehlen normaler Beziehungen mit der Schweiz 
heute als ganz besonders hinderlich empfinden. Daran ändert auch der Umstand 
nichts, dass Sie sich bereit erklärt haben, einer russischen Delegation an der Kon
ferenz, unbeschadet des Verhältnisses zwischen Russland und der Schweiz, diesel
ben Rechte wie jeder ändern Delegation einzuräumen. Aus dem erwähnten Arti
kel der Iswestia geht deutlich hervor, dass die Russen Angst haben, es möchten 
aus dem Fehlen normaler Beziehungen zwischen Russland und der Schweiz Zwi
schenfalle entstehen, die angesichts der gereizten Stimmung vielleicht zu neuen 
Schwierigkeiten führen könnten. Die Russen glauben daher, nur dann wirklich 
auf gleichem Fuss mit allen ändern Delegationen zu stehen, wenn normale Bezie
hungen zwischen den beiden Staaten bestehen. Es ist nicht die Absicht des Direc- 
tionskomités diesen Standpunkt zu kritisieren, so leicht dies vielleicht auch wäre, 
es genügt ihm, festzustellen, dass die Russen dieser Meinung sind und zwar, wie 
wir allen Anlass zu glauben haben, in vollem Ernste. Ist dies aber der Fall, so darf 
wohl auch angenommen werden, dass die Soviets heute eher, als zu irgendeinem 
ändern Zeitpunkt geneigt wären, gewisse Zugeständnisse zu machen, um zu dem 
gewünschten Resultat zu gelangen. Es entspricht diese Annahme auch durchaus 
dem, was unserm Präsidenten zwar nicht von Krestinski selbst, wohl aber von 
einem seiner Vertrauensleute gesagt worden ist. Für die Schweiz wäre daher der 
Zeitpunkt für Verhandlungen heute günstiger als je. Seither ist nun allerdings 
sowohl in der russischen wie in der Schweiz. Presse die Frage unserer Beziehun
gen zu Russland zum Gegenstand einer lebhaften Diskussion gemacht worden 
und es ist nicht zu verkennen, dass diese öffentliche Diskussion unter Umständen 
unsere Position einigermassen geschwächt hat. Denn nicht nur ist durch die öf
fentliche Erörterung unnötigerweise die Erinnerung an die sattsam bekannten 
Zwischenfalle von Lausanne neu aufgefrischt und dadurch die Stimmung hüben 
und drüben verschärft worden, sondern gewisse Äusserungen der schweizeri
schen Presse (wie z. B. die der Depeschenagentur, der Boykott sei eine ungerechte 
Massnahme)2, mussten bei den Russen die Meinung verstärken, dass sie mit dem 
Boykott uns auf das empfindlichste sowohl in unserer Ehre wie auch in unsern 
wirtschaftlichen Interessen getroffen hätten, sodass derselbe ein genügendes Pres
sionsmittel darstelle, um uns ihren Wünschen fügsam zu machen. Auch das Ver
langen, der Boykott müsse aufgehoben werden, bevor irgendwelche Verhandlun
gen möglich seien, kann sie in dieser Meinung nur bestärken, und hat auch effec- 
tiv diese Wirkung gehabt, wie aus dem Verhalten Krestinski’s deutlich hervor
geht. Trotzdem auf diese Weise unsere Position den Russen gegenüber sicherlich 
eher geschwächt als gefördert worden ist, ist das Directionskomité dennoch der

2. Randbemerkung Mottas: dummes Zeug!
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Überzeugung, dass es ausserordentlich zu bedauern wäre, wenn die verhält
nismässig günstige Konstellation, die sich uns heute noch bietet, nicht dazu be
nützt würde, um wenigstens einen Versuch zur Erlangung von Zugeständnissen zu 
machen. Die blosse Aufhebung des Boykotts scheint uns dabei allerdings von 
sehr geringem Interesse zu sein, so grosse Anforderungen sie auch an die Eigen
liebe der Russen stellen würde. Der Boykott ist u. E. für die Schweiz überhaupt 
vollständig bedeutungslos und gar nicht wert, dass man überhaupt davon redet. 
Über unsere Ehre und unser Ansehen in der Welt entscheidet nicht Sovietruss- 
land, sondern der Rest der Welt, und wir glauben nicht, dass irgendwer im Aus
land den Boykott anders, denn als eine der bei den Soviets üblichen Umkehrun
gen der Tatsachen aufgefasst hat, die wir zu unrecht tragisch aufgefasst haben. In 
geschäftlicher Beziehung ist dagegen zu bemerken, dass die Geschäfte, die ohne 
Boykott mit Sovietrussland hätten gemacht werden können, auch heute noch ge
macht werden und zwar mit Wissen und Willen der Sovietvertretungen in Berlin 
und Paris, welche einigen Zwischenhändlern gewissermassen das Monopol 
hierfür eingeräumt haben. Die formelle Aufhebung des Boykottes allein hat daher 
weder in prestigepolitischer noch in geschäftlicher Beziehung irgendwelchen Wert 
und würde nur für die Russen von Vorteil sein, die dadurch von der Notwendig
keit sachlicher Zugeständnisse befreit würden. Solche aber könnten u.E. unter 
den gegenwärtigen Umständen sowohl in geschäftlicher Hinsicht wie auch in Be
zug auf unsere Entschädigungsbegehren erreicht werden, wenn man sich ent- 
schliessen würde, im Sinne des Berichtes unseres Präsidenten die Hand zu konfi- 
dentiellen Verhandlungen, unter Ausschluss jeglicher Diskussion der Lausanner 
Affäre und des Boykottes, zu bieten. Würden diese Verhandlungen in Bezug auf 
diese beiden Punkte zu einem sachlich befriedigenden Resultat führen, so könnte 
sodann die Aufnahme der Beziehungen in gegenseitigem Einverständnis erfolgen, 
ohne dass der eine oder andere den ersten Schritt zu tun hätte, und es würde 
damit eo ipso auch der Boykottbeschluss der Sovietregierung dahinfallen. Würde 
es sich dagegen bei den Verhandlungen ergeben, dass die Zugeständnisse der Rus
sen ungenügend sind, so hätten wir doch wenigstens alles getan, was getan wer
den konnte und dies, ohne dass wir uns irgendwie etwas hätten vergeben müssen. 
In geschäftlicher Beziehung wären dabei u. E. nicht so sehr formelle Regelungen 
als vielmehr Zusicherung von Bestellungen in bestimmter Höhe zu erstreben, da 
die Erfahrung aller ändern Länder gezeigt hat, dass formelle Regelungen nicht 
genügen, um den Handel mit Russland zu beleben. Im Bezug auf unsere Entschä
digungen könnte die Lösung entweder in der Richtung einer praktisch verwertba
ren Meistbegünstigungsklausel oder dann in einer Verbindung mit den kaufmän
nischen Bestellungen im Sinne des Ihnen von unserm Präsidenten mündlich skiz
zierten Planes gesucht werden. Wir haben Grund zu der Annahme, dass dieser 
letztere Weg im Princip den Russen nicht unwillkommen wäre.

Wir benützen den Anlass, um Sie zugleich auch auf einen Artikel des Ber
liner «Vorwärts» aufmerksam zu machen, der die Idee einer Intervention 
Deutschlands vorerst bei Russland lanciert. Wir wissen nicht, ob diese Idee 
Chancen hat, verwirklicht zu werden, glauben aber des bestimmtesten, dass auf 
dem Wege directer confldentieller Verhandlungen sachlich mehr zu erreichen wäre.
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